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Ergänzung der Nutzungs- und Entgeltordnung zur Nutzung von 
städtischen Räumlichkeiten und Flächen der Stadt Crivitz vom 03.09.2019 
(Nutzung der Festwiese/Nutzung des Wohnmobil-Stellplatzes auf der 
Festwiese)
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 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 20.06.2022

Sachverhaltsdarstellung:
  
Der Ausschuss für Umwelt, Landeskultur und Tourismus der Stadtvertretung Crivitz hat in 
seiner Sitzung am 17.05.2022 über die Thematik: Ergänzung zur Nutzung der 
Festwiese/Nutzung des Wohnmobil-Stellplatzes auf der Festwiese beraten. Es wurde 
festgelegt, dass die Nutzungs- und Entgeltordnung vom 03.09.2019 für die Stadt im Anhang 
4 Punkt 2 „Nutzung der Festwiese“ und in Anlage 5 Punkt 2 „Nutzung des Wohnmobil-
Stellplatzes auf der Festwiese“ dahingehend ergänzt wird, dass die Zufahrt zum Wohnmobil-
Stellplatz eine Breite von 4 Metern hat und der Stellplatz eine Tiefe von 20 Metern. Des 
Weiteren werden in dem Zusammenhang die Flurstücksbezeichnungen für die Festwiese im 
Anhang 4 Punkt 1 aktualisiert.

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n:
 Auszug der Nutzungs- und Entgeltordnung Anhang 4 „Nutzung der Festwiese“ und Anhang 
5 „Nutzung des Wohnmobil-Stellplatzes auf der Festwiese“

Beschlussvorschlag:
  
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt in ihrer Sitzung am 20.06.2022 die 
Nutzungs- und Entgeltordnung zur Nutzung von städtischen Räumlichkeiten und Flächen 
der Stadt Crivitz vom 03.09.2019 im Anhang 4 Punkt 2 „Nutzung der Festwiese“ und in 
Anlage 5 Punkt 2 „Nutzung des Wohnmobil-Stellplatzes auf der Festwiese“ dahingehend zu 



ergänzen, dass die Zufahrt zum Wohnmobil-Stellplatz eine Breite von 4 Metern hat und der 
Stellplatz eine Tiefe von 20 Metern.
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